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Wettbewerb fiir einen Bebauungsplan
der Gemeinde Uster

Von Th. Baumgartner, Gemeindeingenieur, Kisnacht (Ziirich).

Es ist mir nahegelegt worden, in unserer Zeitschrift einiges iiber
die Resultate dieses Wettbewerbs zu berichten. Da mir nicht unbekannt
ist, dal3 eine Reihe von Kollegen sich ebenfalls mit Bebauungsplan-
fragen beschiftigen, darf ich voraussetzen, dall die nachstehenden
Ausfiithrungen einigem Interesse begegnen.

Wenn eine Gemeinde sich entschlossen hat, einen Bebauungsplan
aufzustellen, so kann sie zwei Wege wihlen, die zum Ziele fiihren.

Der eine Weg besteht darin, dall die Gemeinde einen Fachmann
mit der Aufstellung des Bebauungsplanes beauftragt und den Entwurf
durch einen oder mehrere Sachverstindige priifen 1403t. Dieses Vorgehen
kann den Gemeinden empfohlen werden, die relativ einfache Verhilt-
nisse aufweisen und wo keine schwierigen Probleme zu l6sen sind.

In groBeren Gemeinden, wo Zweifel dariiber béstehen kénnen, ob
die Losung der schwebenden Probleme auf diesem Wege gelingen werde,
wird die Veranstaltung eines Ideenwettbewerbes am Platze sein.

Die Gemeinde Uster wihlte den letzteren Weg und eroffnete im
Herbst 1936 einen auf die im Kanton Ziirich wohnhaften Fachleute
beschriankten Wettbewerb.

Auf den festgesetzten Termin sind rechtzeitig 28 Entwiirfe ein-
gegangen. Das Preisgericht, bestehend aus Gemeindeprasident Th.
Pfister, Bauvorstand K. Giinthard, Uster, Chef des Bebauungsplan-
bureaus der Stadt Zirich K. Hippenmeier, Stadtingenieur Im Hof,
Schaffhausen, Kantonsingenieur K. Keller, Ziirich, a. Prof. Rittmeyer,
Zirich, und Gemeindegeometer H. Raschle als Sekretir, konnte vier °
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Preise verteilen und vier Projekte zum Ankauf empfehlen. Demzufolge

sind mehr als ein Viertel der eingegangenen Projekte entschidigtworden.

Als Preistrager sind zu nennen:

1. Rang, 2. Preis, Nr. 6, Motto ,,Bachtel’* Fr. 3000.—. Verfasser:
Th. Baumgartner, Gemeindeingenieur, Kusnacht; K. Knell, Archi-
tekt, Kusnacht und Zurich; Rud. Jo83, Architekt, Kiisnacht (Abb.
1 und 2).

1. Rang, 2. Preis gleichwertig, Nr. 22, Motto ,,Weiterbauen‘‘ Fr. 3000.—.
Verfasser: KeB3ler und Peter, Architekten, Ziirich; landwirtschaftlicher
Berater Walter Brunner, dipl. Ing. agr., Ziirich.

2. Rang, 3. Preis, Nr. 17, Motto ,,Parallelen‘‘ Fr. 2500.—. Verfasser:
A. Bram, Ingenieur, Kilchberg; Hanhart und Schmid, dipl. Archi-
tekten, Zirich.

3. Rang, 4. Preis, Nr. 8, Motto ,,Hiigelstadt Fr. 1500.—. Verfasser:
Kiindig und Oetiker, Architekten, Ziirich.

Ankiéufe:

Projekt Nr. 11, Motto ,,15 Minuten‘‘ Fr. 650.—. Verfasser: Gebr. Hun-
gerbithler und Oskar Stock, Architekten, Ziirich.

Projekt Nr. 13, Motto ,,Zimiker A‘ Fr. 450.—. Verfasser: Karl Scheer,
Architekt, Ziirich-Oerlikon.

Projekt Nr. 20, Motto ,,Form* Fr. 450.—. Verfasser: W. Schwegler,
Architekt, Ziirich.

Projekt Nr. 26, Motto ,,Leben‘ Fr. 450.—. Verfasser: A. Mader, Archi-
tekt, Ziirich; E. Messerer, Architekt, Ziirich; F. Mossinger, Architekt,
Zirich.

Auf besonderes Verlangen lifit der Verfasser dieses Artikels die
Abbildungen und den Erlauterungsbericht fiir das im 1. Rang ,,ex aequo*
stehende Projekt Motto: ,,Bachtel‘ folgen. Die Clichés der Abbildungen
sind unserer Zeitschrift von der Vereinigung schweizerischer Strallen-
fachminner in freundlicher Weise zur Verfugung gestellt worden.

Erlduterungsbericht. — Projekt Nr. 6, Molto: ,,Bachtel*.

Allgemeines:

Die Siedelung Uster entstand am Fulle des Burghiigels dem Aabach
entlang, dessen starkes Gefille die Anlage von Wasserwerken sehr be-
giinstigte. Besonders im Anfang des letzten Jahrhunderts siedelten sich
langs dem Lauf der Aa eine griflere Zahl von Fabriken, hauptsichlich
Textilfabriken an. Bis zum Bau der Eisenbahn war der ganze Verkehr
auf die Landstralen angewiesen und der aufstrebende Industrieort ent-
wickelte sich zu einem wichtigen Stralenknotenpunkt. Neben der
Betitigung in Industrie, Handel und Gewerbe wurde von der Bevolke-
rung auch die Bearbeitung des Bodens nicht vernachlidssigt und der
den Industrieort umgebende Kranz von rein b#uerlichen Ortschaften
zeugt von der Lebenskraft der die Landwirtschaft betreibenden Bevol-
kerung. Es wird Aufgabe der Landesplanung sein, dieses Verhéltnis

* nicht zu zerstoren, sondern mit allen Mitteln zu fordern. Der vorliegende
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Wettbewerb wird geeignet sein, der Idee der Landesplanung zu ihrem
Rechte zu verhelfen.

Die Eisenbahn brachte neues Leben in die Gemeinde. Um den
Bahnhof herum siedelten sich Metallindustrien mit Geleiseanschlufl an.
Wie andernorts wurde ein grofler Teil des Verkehrs, hauptsichlich der
Fernverkehr von der Eisenbahn iibernommen; die Landstralen ver-
odeten. Fiir Uster fehlten die Voraussetzungen zur Entwicklung zu
einem Eisenbahnknotenpunkt. Die Ueberlandbahn Uster-Oetwil-Meilen
und auch die Forchbahn hat keine starke Verkehrsbelebung gebracht.
Es zeugt von dem Flei3 und dem lebendigen Geist der Bevoilkerung
von Uster, dal} sich die Gemeinde trotzdem zur heutigen gro3en Siede-
lung entwickeln konnte.

Nachdem durch den michtig anwachsenden Autoverkehr die Land-
straBe wieder ihre frithere Bedeutung zuriickerobert hat, wird sich die
Gemeinde Uster als Straflenknotenpunkt weiter giinstig entwickeln.
Auch die Nahe des Flughafens Diibendorf wird auf die Entwicklung
nur einen fordernden Einflu3 haben konnen.

Der zeitgemidBe Wettbewerb fiir einen Bebauungsplan legt in sei-
nem Programm das Hauptgewicht auf Vorschlige iiber die kiinftige
Regelung der Bebauung des noch uniiberbauten aber zur Ueberbauung
geeigneten Gemeindegebietes. Aber auch dem Ausbau des Strallen-
netzes, unter besonderer Beriicksichtigung des Autoverkehrs und den
iibrigen stiddtebaulichen Aufgaben ist alle Aufmerksamkeit zu schenken.
1. Eisenbahnen:

Die einspurige Eisenbahnlinie Ziirich-Uster-Rapperswil, die unter
der Herrschaft der Bundesbahnen etwas stiefmiitterlich behandelt wird,
dient hauptsidchlich dem Lokalverkehr des ziircherischen Oberlandes
mit dem Kantonshauptort Ziirich. Durch den Anschluf3 der Linie an
den Eisenbahnknotenpunkt Rapperswil erfihrt der Verkehr ins Bund-
ner- und Glarnerland und nach der Zentralschweiz etwelche Belebung.

Bei der Ausfithrung der Bahn wurde in Uster wie andernorts leider
wenig Gewicht auf schienenfreie Kreuzungen der Bahn mit den Straflen
gelegt. Diese Unterlassung ridcht sich heute in empfindlicher Weise.
Die Verkehrsbelebung auf den Stralen erfordert immer mehr die Be-
seitigung der Niveauiiberginge, sei es durch die Anlage von Strallen-
unter- und Ueberfiihrungen oder die Hebung der Bahnlinie. Bei der
fortgeschrittenen Ueberbauung sind stidtebaulich gilinstige Losungen
tiberhaupt nicht mehr oder nur mit abnormal grolen Kosten zu erreichen.
Das Bediirfnis nach Errichtung von Haltestellen fiir den Lokalverkehr
ist in Uster nicht vorhanden und wird auch bei der heutigen Forderung
auf VergroBerung der Reisegeschwindigkeit durch die Eisenbahnen kaum
je mehr in Frage kommen.

Die Stralenbahn Uster-Oetwil vermittelt den Lokalverkehr einiger
kleinerer Ortschaften mit dem Bezirkshauptort und dient auch dem
nicht sehr grofBen Verkehr zwischen der Ziirichseegegend und Uster.
" Die heutige Schienenbahn wird tber kurz oder lang durch das Trolley-
bussystem oder durch den Autobus grsetzt werden miissen.
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2. Verkehrsstraflen:

Der HauptstraBlenverkehr wird heute und in Zukunft von der
Durchgangsstrafle Ziirich- Uster- Welzikon- Rapperswil aufgenommen wer-
den missen. Nach dem Bau der Walenseetalstrale und der Verbesserung
der Zufahrtsstraflen zum St. Gotthard durch den Kanton Schwyz wird
die Bedeutung dieser Durchgangsstrafle noch zunehmen. Es friagt sich
deshalb sehr, ob dieser starke Fernverkehr in alle Zukunft durch das
ziemlich eng uberbaute und- belebte Dorf in seiner IL.idnge von iiber
zwei Kilometern geleitet werden soll. Wenn auch durch den begonnenen
Ausbau der heutigen Landstrafle die Verkehrsverhiltnisse gegeniiber
dem heutigen Zustand verbessert werden kénnten, so zeugen die iiber
20 StraBleneinmiindungen und Kreuzungen dafiir, da3 sich diese Stralle
fir den sich immer mehr steigernden Durchgangsverkehr auf die Dauer
nicht eignen wird. Eine Unterdriickung oder Abriegelung der ein-
miindenden Nebenstrallen wiirde zu grolle Kosten verursachen und
zudem den Lokalverkehr unliebsam unterbinden. Die Verfasser des
vorliegenden Projektes schlagen deshalb vor, fiir diesen Hauptdurch-
gangsverkehr ostlich der Bahnlinie eine moderne Autostralle, mit 9,0 m
breiter Fahrbahn, Radfahrerstreifen und beidseitigen Gehwegen vor-
zusehen. Dabei ist die Zahl der Einmiindungen und Straflenkreuzungen
auf ein Minimum zu beschrinken. Die Wohnstralen werden nur fiir
den FulBlgidngerverkehr in die Durchgangsstraflen eingefiihrt, der Fahr-
verkehr wird abgeriegelt. Der StraBenzug vermeidet auch jede Bahn-
kreuzung. Er beginnt vor dem Niveauiibergang in Werrikon, kreuzt
die Winterthurerstrale an tibersichtlicher Stelle und beniitzt von da
an bis zur Brunnenstralle die Trasse der bereits projektierten Ent-
lastungsstraBle. Von der iibersichtlichen Kreuzung mit der Brunnen-
stralBe aus fiihrt der Straflenzug in gleichem Abstand von der Bahnlinie
hinter der katholischen Kirche vorbei bis zur Kreuzung mit der Wermats-
weilerstralle, nahert sich dann der Bahnlinie die er bei der vorgesehenen
Ueberfithrung gegeniiber Oberuster erreicht. Die Strafle fiihrt weiter
langs der Bahnlinie bis zur Wiedervereinigung mit der Aatalstrafle
ostlich des Niveauiiberganges im Oberdorf.

An den fiinf Kreuzungsstellen mit der Winterthurer-, der Damm-,
der Brunnen-, der Wermatsweilerstrale und der Ueberfiihrung im
Oberdorf wird die Fahrbahn je um 4 m verbreitert um ein gefahrloses
Ueberholen der einfahrenden Fahrzeuge durch die auf der Durchgangs-
gangsstralle sich mit groBerer Geschwindigkeit bewegenden Fahrzeuge
zu ermoglichen. Durch diese Verbreiterung wird auch fiir kreuzende
Fahrzeuge die Uebersichtlichkeit verbessert. Die Maximalsteigung dieser
Durchgangsstrafle, deren Erstellung keinerlei technische Schwierigkeiten
bietet, betrigt 39%. Falls die Ausfithrung aus wirtschaftlichen Griinden
in den néchsten Jahren nicht moglich ist, sollte wenigstens die Trasse
freibehalten werden, was durch die Anlage einer einfachen Quartier-
strafe mit einem Bahnlinienabstand von mindestens 26 m ohne groB3e
Opfer ermoglicht werden kann. Die Mehrkosten fiir die Erstellung des
Vollausbaues gegeniiber den Kosten des Ausbaues der bisherigen Land-
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straBe durch das ganze Dorfgebiet hindurch werden unbedeutend und
deshalb wirtschaftlich tragbar sein.

Damit die westlich der Bahnlinie gelegenen Dorfteile durch die
Fernverkehrsstra3e ebenfalls befruchtet werden, sind vier Unter-
fithrungen und eine Ueberfithrung vorgesehen, die zugleich die beiden
durch die Bahnlinie getrennten Dorfteile miteinander verbinden. Es
sind dies die Unterfithrungen der Winterthurer-, der Damm-, der
Brunnen- und der Wermatsweilerstrale, sowie die Ueberfithrung im
Oberdorf.

Beseitigungen der Niveaukreuzungen der Slrafien mit der Bahnlinie.
a) Unlerfithrung der Brunnenstrafe.

Wegleitend fiir die Losung dieses Problems war den Verfassern die
Programmbestimmung, dal} die Vorschlige wirtschaftlich tragbar sein
miissen. Jede Losung mit direkter Unterfithrung der Brunnenstralle
erfordert neben der Beseitigung einer ganzen Reihe von Gebduden auch
eine Umgestaltung der Stralenanlagen, was der groflen Kosten wegen
unwirtschaftlich ist.

Durch die Verlegung der westlichen Rampeneinfahrt in die Ver-
langerung der breiten Poststrale wird die Bahnhofstrale vom Durch-
gangsverkehr entlastet, wodurch sie ihrem Zweck als Geschiftsstralle
cher dienen wird. Der FuBlgingerverkehr aus der Bahnhofstrafle in die
BrunnenstraBle resp. in das Gebiet ostlich der Bahnlinie wird durch
die Verbesserung der bestehenden Fufligingerunterfiihrung auch weiter-
hin ermdoglicht. Das Projekt sieht eine geringe Verschiebung des Sta-
tionsgebdudes vor. Diese Verschiebung wird fiur die S.B. B. keine
groen finanziellen Lasten bringen, da voraussichtlich das Stations-
gebaude bis zum Zeitpunkt der Ausfuhrung der Unterfithrung ebenfalls
umbaubediirftig werden wird.

Die wvorgesehene Fahrbahnbreite von 5,80 m geniigt fiir einen
zweispurigen Betrieb, wobei selbstverstdndlich ein Ueberholen in der
Unterfithrung und in der Kurve nicht gestattet werden darf. Zur Siche-
rung der Radfahrer sind beidseitig der Fahrbahn Radfahrerstreifen
von 1,0 m Breite vorgesehen. Die Fullginger werden auf die beid-
seitigen Gehwege verwiesen, die in einer Breite von 2,4 m in der offenen
und 2,2 m in der Unterfilhrung angelegt werden. Damit die Fullgdnger
nicht in die ganze Tiefe der Unterfithrung hinuntersteigen miissen, sind
die Gehwege gegeniiber der Fahrbahn erhoht angelegt. Die Bahnstralle
wird fiir den Fahrverkehr abgeriegelt unter Anlegung eines Kehrplatzes.
Fir den FufBigingerverkehr mit der Brunnenstrafle wird lings der
Unterfithrungsbriicke ein Gehweg ausgekragt; die Fuigiéingerverbindung
mit der Unterfithrung erfolgt durch eine Treppenanlage.

Die Einmiindung der Neuwiesenstrae und der Industriestralle
erfolgt in der geraden Strecke in iibersichtlicher Weise. Eine Abriege-
lung dieser beiden Straflen erscheint unzweckmibfig. ‘

Die Entwisserung erfolgt in der Richtung Bahnhofstrale oder
Poststrae und zwar werden nur die Gehwege direkt entwissert, wih-
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rend die Entwiisserung der Fahrbahn, soweit sie tiefer liegt als der
Gehweg durch einen automatisch wirkenden Injektor bewerkstelligt
wird. '

Wie schon erwihnt, wird die Bahnhofstrale durch die Einmiindung
der westlichen Unterfithrungsrampe in die Verlingerung der Poststralle
vom Durchgangsverkehr entlastet. Um auch die ZentralstraBe (Ge-
meindehaus bis Kirche) vom Durchgangsverkehr Manchaltorf-Uster-
Pfdffikon und Modonchallorf-Uster-Winlerthur zu entlasten, ist im Tal-
acker eine Umgehungsstrale vorgesehen, die vor den ersten Hiusern
des Dorfes beginnt, die bestehende Friedhofanlage streift und unter
Beniitzung der Apothekestralle die Seestrafle erreicht. Von diesem
Straflenknotenpunkt aus wird die Unterfithrung beim Bahnhof durch
die Poststrae und die Unterfithrung der Winterthurerstrafle durch
Anlegung eines kurzen Straflenstiickes erreicht. Durch diese Entlastungs-
stralen wird auch der Verkehr mit den neuen eidg. Zeughiusern er-
leichtert.

b) Unlerfithrung der Winterthurerstrafle:

Die wvorhandenen Niveauverhiltnisse ermdglichen die Erstellung
einer Unterfithrung in der heutigen Strallenrichtung. Die westliche
Rampe erreicht mit 5%, Steigung die Bankstralle, die Ostliche kann bis
zur Kreuzung mit der Durchgangsstrale mit einer gleichmafBigen Stei-
gung von 2,59, erstellt werden, sofern nicht vorgezogen wird, nur eihe
kurze Rampe mit 4-59, Steigung einzuschalten. Die bisherigen Seiten-
stralen lings der Bahnlinie werden fiir den Fahrverkehr abgeriegelt
und fiir den Fullgingerverkehr mit Treppen angeschlossen. Die Ent-
wisserung erfolgt in die Kanalisation der BankstraBe.

Fir die Unterfithrung ist eine Fahrbahn von 7,0 m Breite und
zwei Trottoirs von je 2,5 m Breite vorgesehen. Von der Erstellung von
Radfahrerstreifen kann infolge der guten Uebersichtlichkeit Umgang
genommen werden.

¢) Unterfithrung der Wermatsweilerstrafle (Unterdorf):

Um fiir die westliche Rampe nicht mehr als 59, Steigung zu erhal-
ten, wird der Ausgangspunkt an der Aatalstralle etwas tiefer gelegt,
ebenso die Einmiindung der Freiestralle. Die bergseitige Rampe weist
eine Steigung von 49, auf. Sie kreuzt die neue Durchgangsstralle Ziirich-
Uster-Rapperswil in iibersichtlicher Weise. Die 7,0 m breite Fahrbahn
wird von beidseitigen Trottoirs von je 2,5 m Breite eingesdumt. Auf die
Anlage von Radfahrerstreifen wird der guten Uebersichtlichkeit wegen
Umgang genommen.

d) Ueberfithrung im Oberdorf:

Die Aatalstrale wird beim heutigen Bahniibergang fiir den Fahr-
verkehr abgeriegelt; fiir den FuBlgingerverkehr wird eine Personen-
unterfithrung mit beidseitigen Rampen wvon 129, Steigung erstellt.
Damit das Oberdorf wieder an den Durchgangsverkehr angeschlossen
werden kann, wird bei der Kniisligasse (Talweg) eine Ueberfithrung
erstellt. Da auf der Westseite der Bahnlinie das Gelidnde stark ansteigt,
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schmiegt sich die bergseitige Rampe der Ueberfiihrung dem Terrain
an. Fiir die siidliche Rampe kann an Stelle eines schwerfilligen Dammes
eine Eisenbetonkonstruktion angewendet werden, wodurch eine un-
giinstige Beeintrichtigung des Dorfbildes verhindert wird. Durch diese
Ueberfithrung wird Oberuster sehr giinstig an die neue Durchgangsstralle
angeschlossen. Das abgeriegelte Stiick der bisherigen Aatalstral3e erhilt
ohne Beeintrichtigung berechtigter Privatinteressen den Charakter
einer ruhigen Wohnstralle. '

3. Wohnstrafien:

Die iibrigen in den Bebauungsplan neu aufgenommenen Straflen
haben fiir den Verkehr eine untergeordnete Bedeutung. Sie dienen haupt-
siachlich als Wohnstrallen. Die Alleestrafie, die vom Landungssteg in
Niederuster ausgeht und bis ins Herz der Ortschaft fuhrt, soll als schat-
tiger Spazierweg nach dem See und ins Strandbad dienen und fiir den
Fuhrwerkverkehr, mit Ausnahme des Zubringerdienstes gesperrt werden.

Das bestehende WohnstraBennetz ist nach Ansicht der Verfasser
etwas zu dicht und absorbiert zu viel Straflenfliache. Fiir die AufschlieBung
der Baugebiete sollten in der Hauptsache Lingsstrallen angelegt werden.
Die Querstralen sind nach Mdoglichkeit zu vermeiden; fiir den Ful3-
giangerquerverkehr geniigen Fu3wege und das Hinterland kann in vielen
Fillen durch einfache Zufahrten erschlossen werden. Es darf nicht ver-
gessen werden, daf} ein zu dichtes Straflennetz nicht nur grofle Anlage-
kosten, sondern auch grofle Unterhaltskosten erfordert. Was bei der
Anlegung und dem Unterhalt der Straflen erspart werden kann, dirfte
mit Vorteil fiir die Anlage von Griinflichen und Spielplidtzen verwendet
werden.

4. Bebauung:

Als Grundlage fiur die gesetzliche Regelung der Bebauung einer
Ortschaft ist die Einfithrung des Baugesetzes fiir Ortschaften mit
stidtischen Verhaltnissen notwendig. Nach § 68 des Baugesetzes kon-
nen sowohl die Gemeinden als auch private Grundeigentiimervereinigun-
gen Bauordnungen aufstellen. Fir die Gemeinde Uster ist der Forderung,
die zukiinftige Bebauung im Sinne der ,,Landesplanung‘ zu ordnen,
mit allen Mitteln zum Durchbruch zu wverhelfen. Entsprechend der
Programmvorschrift, da@8 fiir Uster ein Baugebiet zu schaffen sei, das -
fiir 20 000 Einwohner geniige, haben die Verfasser die Baugebiete nach
Moglichkeit beschrinkt. Das der Landwirtschaft reservierte Gebiet soll
durch die Vornahme von Meliorationen und Giiterzusammenlegungen
fir eine rationelle Bewirtschaftung vorbereitet und dauernd der Ueber-
bauung mit nicht der Landwirtschaft dienenden Gebiduden entzogen
werden. Die bestehenden bduerlichen Siedelungen (Nossikon, Niederuster)
sollen in ihrer Eigenart erhalten bleiben, was durch die Aufstellung
besonderer Bauordnungen anzustreben ist. Die bisherigen Bestrebungen,
gewisse Gebiete mit dauernden Bauverboten zu belegen, sind aufrecht
zu halten.

Fiir die Ansiedelung von Industrien, besonders solchen mit ldrmen-
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oder Bodenerschiitterungen erzeugen, ist ein Indusiriegebiet ausgeschie-
den, das durch die Anlage von Geleiseanschliissen zweckmai@lig vorbereitet
wird. '

Fiir das Baugebiet werden drei Hauptzonen geschaffen. Die 1. Zone
fiir geschlossene Bebauung umfaf3t den Ortskern und die Hauptgeschéfts-
lagen. Das Gebiet ist mdoglichst zu beschrinken; es soll aber in dieser
Zone wirklich geschlossen gebaut werden.

Das Gebiet der offenen Bebauung wird in zwei Hauptzonen ein-
geteilt. Die alten Dorfteile, die mit gewerblichen Betrieben durchsetzt
und zum groBBten Teil bereits uberbaut sind, sollen in eine Zone zusam-
mengefal3t werden, in welcher solche Betriebe, solange eine Beldstigung
der Nachbarn nicht stattfindet, geduldet werden. Fiir die Grenz- und
Gebédudeabstinde und die Ausbaumdoglichkeiten der Gebiude soll in
diesen Quartieren der nétige Spielraum geschaffen werden.

Als 3. Zone werden die reinen Wohnquartiere bezeichnet, wobei
Unterschiede gemacht werden kiénnen fiir ebene Gebiete und fiir Hang-
gebiete. In dieser Zone soll die Niederlassung von gewerblichen Betrieben
untersagt werden. Die Stockwerkzahl soll auf zwei Vollgeschosse be-
schrankt werden, wobei der Dachstock nicht wvoll ausgebaut werden
darf. Reihenhiuser und Gruppenbauten sind nicht grundsétzlich zu
verbieten. Solche Gruppenbauten kénnen oft zur Verschonerung des
Ortschaftsbildes beitragen. Dagegen soll durch die zusammengebauten
Hiauser die Wohndichtigkeit auf keinen Fall gréBer werden als in den
Gebieten mit einzelstehenden Gebduden. Die Grenz- und Gebidude-
abstinde miissen nicht fiir alle vier Seiten gleich grof3 gewidhlt werden.
Es sollen je nach der l.age des Grundstiickes in bezug auf die Besonnung
und auf die LLage des Gebiudes in bezug auf die Strafle Unterschiede
gemacht werden konnen. Um der Willkiir zu begegnen, sind die haupt-
sichlichsten Ausnahmegriinde in der Bauordnung genau zu bezeichnen.
In Hanggebieten soll der bergseitige Grenzabstand geringer sein als der
talseitige, was schon durch die Festsetzung der Baulinien ausgesprochen
werden kann.

5. Oeffenlliche Gebdude.

Die Gemeinde Uster ist in der gliicklichen lLage, mitten im Dorf
an der GeschiftsstraBe eine groflere Liegenschaft (Gemeindehaus) zu
besitzen. Fiir das heutige Gemeindehaus wird sich ein Umbau kaum
lohnen. Es ist deshalb an seiner Stelle ein zweckméaBiger Neubau vor-
gesehen. Durch Zukauf einiger benachbarten Liegenschaften lafit sich
mitten im Herzen der Gemeinde in Verbindung mit dem Gemeindehaus-
bau ein von oOffentlichen Gebiuden umrahmter groBlerer Marktplatz
schaflfen, der auch als Rummelplalz benutzt werden kann.

Die Schlachthofanlage wird vorteilhaft im Industriegebiet unter-
gebracht, wo auch der nétige Geleiseanschlull vorhanden sein wird.

Schulhduser sind vorgesehen unterhalb dem Pfisterberg und in
Verbindung mit der groflen Griinanlage an der Alleestralle.

L4
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Abb. 1. 1. Rang, 2. Preis, Motto ,,Bachtel** Fr. 3000.—.
Verfasser: Th. Baumgartner, Gemeindeingenieur, Kiisnacht; K. Knell, Architekt, Kiisnacht und Ziirich;
Rud. Joss, Architekt, Kiisnacht.
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UNTERFUHRUNG ~ BRUNNENSTRASSE.
- MOTIO ! ,BACQTEL*

Abb. 2. Unterfithrung Brunnenstrafle. Projekt der Verfasser: Th. Baumgartner, Gemeindeingenieur, Kiisnacht;
K. Knell, Architekt, Kiisnacht und Ziirich; Rud. Joss, Architekt, Kiisnacht.
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6. Verkehrsanlagen:

Autoparkplitze sind vorgesehen beim Bahnhofplatz, bei den Sport-
plitzen und in der Nidhe des Gemeindehauses sowie beim Strandbad.

7. Griin- und Freifldchen:

Als Sportplatz wird der heutige FuBballspielplatz auf der Hinter-
wiese in Oberuster beibehalten und ausgebaut. Als Fesiplafz eignet sich
der bestehende Reitplatz dstlich des Buchholzes an der Strafle nach
Pfiffikon.

Die Wilerwies eignet sich zur Anlage einer grofzligigen Griin- und
Freifldche, mit Spielwiesen, Kindergarten, Pflanzgérten.

8. Friedhofanlage:

Fiir die zukiinftige Friedhofanlage ist der Platz in der Langweid
vorgesehen. Der Platz ist gut zuginglich aber fiir eine Bebauung mit
Wohnhiusern nicht geeignet. Die Nihe des Buchholzes und des Hasen-
biithlwaldes gestatten die Anlage eines Waldfriedhofes. Die bestehende
Stralle nach Winikon wird auf die &stliche Seite des Buchholzes verlegt,
so daB der ganze Talkessel zur Anlage des Friedhofes zur Verfugung
steht.

Kiisnacht (Zirich), den 3. Mai 1937. Die Verfasser.

Das Preisgericht hat das Projekt wie folgt beurteilt:

Nr. 6, Motto ,,Bachtel* (Abb. 1 und 2).

Die ungiinstigerweise stidlich von Werrikon von der Strafle nach
Ziirich abzweigende Entlastungsstrafle ist klar und gut gefiihrt, mit
wenig Querverbindungen. Die iibrigen Querstrallen sind vorteilhaft ab-
kedrosselt. Die Kreuzung der Entlastungsstrale im Rennenfeld ist ver-
gehrstechnisch ungiinstig. Nicht annehmbar ist die totale Abriegelung
der Aatalstrale beim Bahniibergang in Oberuster. Die Unterfithrung
der Winterthurerstralle gewinnt an Bedeutung durch ihre Fortsetzung
tiiber Apothekerstralle-RiedikonerstraBle Richtung Oetwil als Um-
gehungsstralle der uniibersichtlichen Zentralstralle. Ein sympathischer,
an sich guter Vorschlag ist die vorgeschlagene Unterfithrung der Bahn-
hof-BrunnenstraBle. Er wird jedoch beeintrichtigt durch die zu starke
Beanspruchung des Bahnhofareals, die FuBgingerverkehrskreuzung und
den zu kleinen Radius bei der Einmiindung auf den Bahnhofplatz. Die
Radfahrwege sind mit einem Meter zu schmal bemessen. Der Verfasser
suchte mit einem Minimum von Expropriations- und Baukosten auszu-
kommen. Die Verbindung des Ostkernes mit der Schifflinde wird durch
eine schone AlleestraBle iiber Sonnenberg-Niederuster hergestellt. Der
vorgeschlagene Gemeindeplatz ist gut, als Rummelplatz jedoch zu klein
und nicht an der rechten Stelle. Die Erweiterung der Ziirichstra3e bis
zur Poststralle ergibt einen geeigneten Parkplatz. Der Ausscheidung
der Bauzonen ist im allgemeinen zuzustimmen. Die Grenzen der ge-
schlossenen Bauweise sind richtig und in den Abstufungen den 6rtlichen
Verhiltnissen angepafit. ZweckmiBig, jedoch etwas knapp bemessen,
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ist das Industriegebiet mit Geleiseanschlufl im Brand. Mit der vor-
geschlagenen Aufhebung der Industriesiedelung lings des Aabaches ist
kaum zu rechnen. Fiir die Landwirtschaft ist das groBe, zusammen-
hingende Gebiet gegen den See, gegen Eselstock, in der Riiti und im
Umkreis von Nossikon weitgehend reserviert. Die Freiflichenverbindung
Hohfuhren—Wilerwiese ist nennenswert. Der Friedhof héitte in der Lang-
weid, wie im Programm angedeutet, eine schione Lage, diirfte aber, weil
allzunahe dem Schulhaus, doch nicht am Platze sein. Die Verteilung
der Schulhiuser ist mangelhaft. Das Schlachthaus liegt richtig im
Industrieviertel. Das Projekt kann im ganzen als gute Lésung an-
gesehen werden. Der Vorwurf der teilweisen Abdeckung der Plan-
unterlagen zugunsten der Darstellung kann dem Verfasser nicht erspart
werden. Der griindliche Bericht ist lobend zu erwihnen.

Richtlinien, aufgestellt durch das Preisgericht.

Aus den ortlichen Besichtigungen und aus dem Studium der Wett-
bewerbsprojekte ergeben sich folgende grundlegende Gesichtspunkte fiir
die Weiterbearbeitung des Bebauungsplanes. '

Es ist vor allem darnach zu trachten, so weit als moglich grofle,
zusammenhingende Fliachen der Landwirtschaft zu erhalten und die
bauliche Erweiterung mehr auf die bestehenden Ortskerne zu beziehen.
Das fiihrt dazu, die Ebenen gegen den Greifensee als Griinflichen und
weitgehend der Landwirtschaft zu iiberlassen, d. h. vor allem Wohn-
quartiere nahe oder gar direkt am See, wie das in einigen Projekten
vorgeschlagen wurde, nicht zu begiinstigen, bzw. nicht durch Straflen-
anlagen oder Quartierpline in die Wege zu leiten. Dies kann allerdings
nur auf grofler Basis (LLandwirtschaftsschutzgesetz, Landesplanung) ver-
wirklicht werden. Die Gemeinde Uster besitzt auf Jahrzehnte hinaus
sehr schones Erweiterungsgebiet, z. B. in der Halden, Hohfuhren, nord-
westlich der Wilerwiese, im Umkreis des Zimiker- und Schwyzerberges,
in der Weinhalde usw. Daf} eine Bauordnung, die den Besonderheiten
der verschiedenen Gebiete Rechnung tragt, unerlaglich ist, liegt auf der
Hand. Um den ldndlichen Charakter des anmutig gelegenen Bezirks-
hauptortes zu wahren, ist vor allem auf nicht zu hohe Gebiude (Miet-
kasernen) hinzuzielen. Im Dorfkern sollten deshalb drei Vollgeschosse,
in den Erweiterungsgebieten zwei Vollgeschosse nicht iiberschritten
werden. Dal} in besonderen, begriindeten Fillen Ausnahmen zu ge-
wiéhren sind, braucht kaum weiter erortert zu werden. Das ausgebaute
Dach sollte nicht gestattet werden, einerseits ergeben sich dadurch
teure und nicht vollwertige Wohnungen und anderseits schlechte und
haBliche Dicher, die das Stralenbild storen. GroB3e Sorgfalt, durch gute
quartierplantechnische Bearbeitung, ist auch auf den Ausbau der vor-
handenen Baugebiete zu verwenden. Fiir eine zweckmilige, dem Ge-
linde Rechnung trageunde AufschlieBung im Tal und in der Weinhalde
ist Sorge zu tragen. Die Bauordnung soll auch die Moglichkeit der
Bestimmung der Firstrichtung in den einzelnen Quartieren festlegen,
um eine gewisse Einheitlichkeit und Ruhe in das Ortsbild zu bringen.
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Es ist erfreulich, da3 verschiedene Verfasser der Bauordnung die Aus-
niitzungsziffer zugrunde legen, das darf aber nicht dazu fithren, Grund-
stiickgroBen von nur 180 m? und weniger in Vorschlag zu bringen. In
Uster sollten 500 m? die untere Grenze bilden. Damit wiirde die gute
Tradition, die Uster zu einem Gartendorf stempelt, weiter gefiihrt.
Trotzdem die Industrie- und Gewerbegebiete in Uster nicht ungiinstig
liegen, sollte fiir grolere Industrieanlagen, tiberhaupt fiir deren weitere
Entwicklung, der Raum zwischen Winterthurer- und Ziirichstra3e vor-
behalten werden. Da mehr und mehr die Industrien mit elektrischer
Kraft arbeiten, diirfte die Rauchplage nicht mehr die Rolle spielen wie
frither. In dem betreffenden Industriegebiet konnten auch ohne Bedenken
baupolizeiliche Erleichterungen zugestanden werden. Im Industriegebiet
ist auf ein weitmaschiges StraBennetz Bedacht zu nehmen.

Abgesehen von der Unterfithrung im Ortskern (Kirchuster) liegen
die Verkehrsfragen in Uster verhiltnismaBlig einfach. Es ist dies auch
in den Wettbewerbsprojekten zum Ausdruck gekommen. Viele Ver-
fasser haben gleiche oder dhnliche L.Gsungen im Strallennetz. Vorerst
handelt es sich darum, die Hauptverkehrsstrale Ziirichstrale-Aatal-
stralle weiter auszubauen. Sie ist in angemessenen Kosten ausbaubar
und sie kann und wird auf lange Zeit dem Verkehr Zirich-Rapperswil
etc. geniligen. Fir die Beurteilung sind nachstehende Verkehrszihlungen
auf den wichtigen Straflenziigen wihrend 14 Stunden als Mittel dreier
Ziahltage des Jahres 1935 wichtig.

& Personen- . Motor- -

% ast- | auto und | Fubr- | rider er-

Straflle Ziahlstelle auto |Lieferungs-| werke | und | sonen
wagen Velos

Zirich-Riti . . | Sternen, Uster . .| 118 459 28 2230 | 835

Rapperswil . . | SBB-Ueberfiithrung,
Viadukt Wetzikon| 52 222 17 | 850 | 285
Uster- Pliffikon | Bahnhofstr.,, Uster| 48 287 57 12035 | 1996

Uster- Pfiaffikon | Kammerholz . . . 33 99 16 113 10
Uster-Oetwil . | Talacker, Uster . . 57 231 77 | 1737 | 1060
Uster-Oetwil . | Kies, Riedikon . . 58 148 .| 85 | 623 83 |

Durch Abriegelung unbedeutender Seitenstraflen und Verbesserung
einiger Kreuzungspunkte ist eine geniigende Verkehrssicherheit zu er-
reichen. Dabei ist nicht zu vergessen, dal an der bestehenden Ziirich-
strafle Liden, Restaurants und Betriebe aller Art vorhanden sind, die
mit dem Verkehr in Beziehung stehen, wenn nicht sogar davon ab-
hingig sind.

Diese Tatsache darf aber nicht hindern, daB3 man darnach trachtet,
wie das viele Verfasser vorschlagen, fiir einen spiteren Zeitpunkt eine
Entlastungsstrafle ostlich der Bahnlinie zu sichern. Dieser Vorschlag
driangt sich auf, da schon Teilstrecken eines solchen Strallenzuges vor-
handen sind. Er sollte nordlich Werrikon von der Ziirichstralle abzweigen
und in Kirchuster o6stlich der katholischen Kirche vorbei durch die
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Weinhalde bis zum Niveauiibergang in Oberuster gefiihrt werden. Es
geniigt, die Trasse mit weiten Baulinien zu sichern, was heute noch
moglich ist, und Straflenkreuzungen und einmiindende Seitenstraflen
auf ein Minimum zu beschrinken. Eine kriftige Baumallee ergébe fiir
das Ostliche Wohngebiet der Gemeinde Uster eine markante Linie.

Eine Unterfiihrung im Zuge der Winterthurerstrafle ist gegeben
und durch geniigend weite Baulinien vorzubereiten. Eine Unterfithrung
der Brunnenstralle oder statt dieser eine andere Trasse im Bereiche des
Bahnhofes bedarf zur endgiiltigen Abklarung noch eingehender Studien.
Sie ist mit Riicksicht auf den heute noch geringen Verkehr, wie auch
die anderen Unterfithrungen, nicht dringlich. Kann im Sinne einiger
Verfasser mit einer nordwestlichen Verlegung des Aufnahmegebiudes
der S. B. B. gerechnet werden, so sind die entsprechenden Unterfithrungs-
vorschlige, wenn auch die Ausmiindung auf den Bahnhofplatz ver-
schiedene Nachteile in verkehrstechnischer Hinsicht in sich birgt, doch
weiter abzukldren. Nach generellen Berechnungen diirften diese Vor-
schlige die verhaltnismiBig geringsten Kosten verursachen. Ist die
Moglichkeit einer genligenden Verschiebung des Aufnahmegebiudes aus-
geschlossen, so kdme eine Trasse slidostlich der Brunnenstralle, die auf
den projektierten Platz beim Gemeindehaus ausmiindet, in Frage. Sie
wiirde an einer lbersichtlichen Stelle im Geschéftszentrum ausmiinden
und wire nicht allzuweit abliegend vom Bahnhof. Die Abklirung der
Trasse kann nur auf Grund eingehender Berechnungen (Expropriation
und Baukosten) erfolgen. Eine Unterfithrung nordwestlich des Auf-
nahmegebiudes, etwa im Zuge der Webernstrale, erhilt durch die
flissige Fortsetzung nach der RiedikonerstraBe unter Umgehung des
Talackergebietes, wie das in Projekt 8 enthalten ist, eine festere Grund-
lage. Diese neue Querstrale im Ortskern steht einerseits in bindendem
Zusammenhang mit der Entlastungsstralle und anderseits mit der Fort-
setzung nach der Riedikonerstralle, hiitte aber eine weitgehende Neu-
und Umbildung des Geschéftskerns zur Folge. Heute konzentriert sich
das Geschiftsleben auf den Bahnhofplatz, die Brunnenstrale, die Bahn-
hofstralle, die Poststrale, die Ziircherstrafle und die Zentralstrale. Die
projektierte Unterfithrung in der Trasse der WebernstraBle, d. h. die
dadurch bedingte Abschniirung einer Straflenverbindung im Bereiche der
Bahnhof-Brunnenstralle wiirde zu einer Beeintrichtigung der Laden und
des Geschéaftsverkehrs an dieser Stelle fithren. Mag man auch beriick-
sichtigen, dall der Fuflgdngerverkehr durch die Treppenanlagen nicht
unterdriickt wird, so spielt eben doch der Fahrverkehr im Geschéfts-
leben eine nicht zu unterschitzende Rolle. Auflerdem wire die Ver-
bindung aus der Unterfithrung der Webernstrale mit dem Bahnhofplatz
nicht giinstig.

Das Preisgericht ist deshalb der Ansicht, dafl eine Unterfithrung
im Bereiche der Bahnhof-Brunnenstrafle zu suchen ist. Sollte sich wider
Erwarten der Geschéiftskern stark nordwestlich entwickeln, wire die
Erweiterung der bestehenden Unterfiihrung wahrscheinlich im Zuge der
Dammstrale ins Auge zu fassen. Die Schaffung eines Gemeindeplatzes
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im Zusammenhang mit einem Neubau des Gemeindehauses ist zu
empfehlen, schon der Parkierung, Orientierung und Verkehrsverbesse-
rung wegen.

Eine Umgehung der Zentralstralle bei der Kirche ist erwiinscht
und mdoglich. Ebenso sind gute Verbindungen nach Greifensee, dem
See und ein besserer, zusammenhingender Stralenzug im Seefeld zu
beriicksichtigen.

AuBer den Unterfithrungen in der Winterthurerstrale und im Dorf-
kern handelt es sich auch noch um eine bahnfreie Kreuzung in Ober-
uster, sei es im Zuge der alten Wermatswilerstralle oder etwa auf der
Hohe des stadtischen Altersasylgutes. Ueber eine Unter- oder Ueber-
fiihrung ist anhand von Detailberechnungen, die sich auch auf den An-
schlu3 der Strafle von Nossikon auszudehnen haben, zu entscheiden.
Eventuell liele sich diese Bahnkreuzung auch mit der Aufhebung des
Niveauiliberganges der Aatalstralle verbinden. Es ist aber darauf hin-
zuweisen, daf3 die Beseitigung der Niveauuberginge erst im Zeitpunkt
eines stidrkeren Verkehrs notwendig werden, so dafl vorlaufig mit einer
Sicherung durch Baulinien Geniige geleistet wird.

Bei den Griinflichen handelt es sich zur Hauptsache um Schaffung
schoner, vom Fahrverkehr getrennter Promenaden und Griinverbindun-
gen nach dem See, den Wildern, um den Schutz der Aussichtspunkte,
um den Zusammenhang und die Erginzung der vorhandenen FIrei-
flichen, wie Wilerwiese, Zimiker, Schwyzerberg, die Freihaltung der
Waldrander und der Seeufer. Das Preisgericht stimmt den Bestrebungen
der Kant. Heimatschutzkommission der Unterdriickung der Weekend-
anlagen am See in allen Teilen zu. Die Wasserldufe sind sauber zu halten
und so weit moglich durch Promenaden zugéanglich zu machen. Die Spiel-
pliatze sind von Fall zu Fall gemil3 der Detailbearbeitung der Quartiere
festzusetzen. Aus der Detailpriifung hat sich ergeben, daf3 die LLangweid
entgegen den Ausfithrungen im Programm nicht fir den Friedhof,
sondern als Spielplatz und eventuell Erweiterung des Schulhauses in
Betracht gezogen werden sollte. Als geeignetere Gelinde kommen die
,,Hohe oder der Schwyzerberg in Frage. Der Entscheidung haben
Untersuchungen der Bodenverhiltnisse und der Kosten fiir den Land-
erwerb vorauszugehen. Als Rummelplatz kann die Hinterwiese wver-
wendet werden. Der aufzuhebende Friedhof soll nicht iiberbaut, sondern
als Spielplatz hergerichtet werden. s ist Wert darauf zu legen, die
Kuppen des Hegetsberges und des Pfisterberges der Bebauung zu ent-
ziehen und als Griinstreifen zu erhalten. Es ist klar, da3 nur durch eine
groflziigige Bodenpolitik der Gemeinde, durch Heranziehen der kanto-
nalen Behorden, des Natur- und Heimatschutzes und anderer Verbinde
und Korperschaften die Freiflichenpolitik der Gemeinde einigermallen
Boden fassen kann.

Zusammenfassend ist das erfreuliche Resultat des Wettbewerbes
hervorzuheben. Neben der Festsetzung der Baulinien fir die Haupt-
straflenziige, einer auf festen Grundlagen aufzustellenden Bauordnung
und einer rationellen quartierplantechnischen Bearbeitung der einzelnen



— 258 —

Quartiere darf die unermiidliche Kleinarbeit zur Erzielung guter Straf3en-
rdume hinsichtlich Harmonie der Gebdude und Gebiudegruppen, der
Einfriedigungen und Vorgirten, der Erhaltung bestehender Biume und
Neupflanzungen usw. nicht auler acht gelassen werden. Es handelt sich
um eine Bauberatung im besten Sinne des Wortes zu Nutz und From-
men des Grundeigentiimers als auch der Gemeinde.

Fir die Weiterbearbeitung des Bebauungsplanes beantragen wir,
den Gemeindegeometer unter Heranziehung eines oder mehrerer Ver-
fasser priamierter Projekte zu beauftragen. Zur Loésung von Baufragen
wire die Heranziehung dieser Herren fiir die Gemeinde von Vorteil.

Uster, den 31. Mai 1937. Das Preisgericht.

Zum Problem der algebraischen Multiplikation
mittels der Rechenmaschine.

Von B. Goussinsky, Chief Computer, Survey of Palestine, Tel-Aviv
Palastina.

Der Einfachheit halber wollen wir hier die folgenden Abkiirzungen
beniitzen: EW = Einstellwerk, UW = Umdrehungszihlwerk, RW =
Resultatwerk.

Wie bekannt, ist das EW aller Rechenmaschinen von solcher Bau-
art, dal} es Ziflern nur oberhalb der Null einzustellen gestattet; deshalb
sind Multiplikationen mit negativen Multiplikanden und positiven Mul-
tiplikatoren nicht direkt ausfiithrbar. Selbstverstindlich kann man die
Multiplikation zweier Zahlen vorerst einfach arithmetisch betrachten,
und das Vorzeichen des Produktes nachher, laut den algebraischen
Regeln, ableiten. Dies ist aber unmdoglich in dem allgemeinen Fall, wo
die Multiplikation nicht als eine selbstindige Operation erscheint, son-
dern mit anderen Operationen, deren Ergebnisse im RW aufgespeichert
werden, verkniipft ist. Dieser Fall ist in den geoditischen Rechnungen
sehr haufig, wie z. B. in dem Ellingschen-Verfahren der Flichenberech-
nung aus Koordinaten, wenn diese verschiedene Vorzeichen in derselben
Koordinatenspalte haben.

Seit dem Erscheinen der modernen Rechenmaschine scheint diese
Schwierigkeit beseitigt zu sein. Als Beispiel wollen wir die Madas-
Portable (H. W. Egli, Ziirich) betrachten. Das von uns untersuchte
Modell ist eine kleine 8 x 8 x 16stellige Maschine mit durchlau-
fender Zehneriibertragung im UW und RW. Die Maschine ist mit einem
Elektromotor ausgeriistet, kann aber auch mit einer Handkurbel be-
trieben werden; diese wird immer in einer Richtung gedreht, und der
Umdrehungssinn der Zihlwerke wird vermittelst Tasten wahlweise
gesteuert.

Ein wesentliches Merkmal der Madas, das sie von allen anderen
Maschinen unterscheidet, und das gestattet auch das Vorzeichen einer
Multiplikation gewissermallen automatisch zu bestimmen, besteht in



	Wettbewerb für einen Bebauungsplan der Gemeinde Uster

